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Jnserate werden bis Donnerstag miktsg in
der Geschäftsstelle angenommen —- Preis für

die fünfgespaltene Petitzeile 7,00 M» für-

außerhalb des Kreises Oeks Wehueude 10,00 M
__——— l

Druck und Verlag
A. Ludwigs Buchdruckerei Rothe, Politt & Co.

in Oels.

Oktober 1922. 60. Jahrgang.

Amtlicher Teil.

A. Bekanntmachungen des Landrats.

:-:-:-:-:-c-: :«e-:-c-:-:i-:-:-:-:-: se---:-:----o-: :-:---:-:-:-...-:s:-I-JFF- . · -
H Landwirtet Verfichert Gebaude und Inhalt 5:5
g ausreichend gegen Feuersgesahrl 5:!
‚q! Die Preissteigerungen der letzten Wochen machen Erhöhungen sey

II - a. für Gebäude auf etwa das 200 fache (20 000%), «

ici b. für häusliches Mobiliar, Inventar-Und Vieh ebenfalls auf etwa das 200 sache
20 000 "/0 d " ;;:.

‘c. für Ernt)efkü1chte auf das 300——400fache (30000—400000X0) der Vorkriegg-

I Versicherungen erforderlich. H

|| Oels, den 23. Oktober 1922. ‚ its-II

H - Der Kreisfeuersozietätsdirektor.

'U' .Dr.« Unckell.

I
-

Osels, den 26. Oktober 1«922..
Höchstpreife.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntsmachrung vsom 10. Au-
gust 1922 Kreisbklatt Seite 179 § 3 werden für den Kreis Qels
ab 3-0. Oktober 1922 folgende Höchstpreise festgesetzt:

a) 1 Zentner R.oiggienme·hl 85% 2250.—- all,
b) 1 Psfiund Roagenmejhl 85Z 25.——— (/15,
c) 1 Pfund Brot - - 22.87 c/ll,

(1'900 Gramm Brsot 87.—— all).
Die vorstehenden Preise beziehen sich nur auf rationiserxtses

Mehl und Brot. .
- lEin Ueberschreiten der Höchstpreise wird nach § 49 der

Resichsgetveideordnunig ·für die Ernte 1922 vom 4. Juli 1922
bestraft. ·

Der Borsitzende des Kreisausfehufses.

K. I. 2636. Oe l s, den 19. Oktober 1922.
Hilfeleistimg in der außergewöhnlich wirtschaftlichen

Notlage der Gutsbezirke
Die Kveiskommunalbasse ist angewiesen, den Gsustsbezirken,

zu Händen der Gutsbesitzer, _135 Prozent des bei den Guts-
bezirken in Ansatz gebrachten Gemseindeeinkommeiisteuer-Asuf-
kommen-s von 1919 als Hilsesleistunig in der außergewbhnlichen
wirtschaftlichen Notsbaige zu zahlen.

-Os-sII-cs-Is-sk:-Is:sss:sI--scs- sc- .·-sOI-·I--sI--...--I---I-L«-HGB-III-III-Lägef

 Der Vorsitzende des Kreisausschusses

 

O e l s, den 24. Okto·b-er"1922.

Untersagung _
des Handelsbetriebes

Auf Grund der §§ 1 und 2 der Bundesratssvserordnuiig
vom 23. September 1915 betrifft die - ernhaltung unzsnoer--
lässiger Personen vom Handel (R.-G.-Bs. S. 603) wird dem
Kaufmann Wsislly Be r n s t e i n in Oe l si, Giar.t-en«straße, der
Handel mit Lebens- rund Futtermittelii aller Art soswise jede
mittelbar-e oderunmiittelbsare Beteiligung an einein solchen Han-
del süsr das ganze Deutsche Reich untersagt ._

Jch weis-e noch besonders darauf hin, daß sieh diejenigen
strasbar machen, die mist die-m Kaufmann Bernstein ein Geschäft
abschliseszen oder ihm Vorschub leisten. " «

Der Vorsitzende des Kreis-asusfchiusses.

L. I. 7749. O«els, den 19. Oktober 1922.
»-« Kartoffelhandel.

Der Herr Obsesrprasident zu Breslau hat den Antrag des
Aufkausers Ma x Ziegahm Oels,. aus Erteilung der Er-
laubnis zum An uss bon» Kartoffeln abgelehnt ·

Ziegiahn ist somit nicht bienechtiigh Kartoffeln in eigenem
oider fremdem Namen, sur eigene oder fremde Rechnung auf-
auflaufen oder damit Handel zu treiben «
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Die Ortsbehbrden des· Kreises weise ichs an, die Ortsbe-
wohner hier-Von in Kenntnis zu feigen. Dieselben- sinds wieder-
holt asuf § 11u der Verordnung dsom 23. Mai 1922 RGVL
S 487 -—-— aufmerksam zu machen, nach-» welchem jeder Erzeuger,
der Kartoffeln an Händ-let— abgibt, die nicht im Besitz-e einer
entsprechenden Genehmigung sind, sich mit strsafbar macht ·

Die Ortspsolizeibebörden und Herren Landjäger des- .·8"tretses
erhalten strenge thiweisungszmir jeden wilden Handel nnt ‚.S‘t‘ar:
toffeln sofort unter sgleichzeiiger Namhaftmachuug der Verkauf-er
zur splitzeige zu bringen.

L. I. 69.59.
-·-—-.-.---—---—

Osel.s, den 2it). Oktober 1922.
Kartoffelhaudet -

Die Kommission zur Entscheidung über die· Erteilung und
Versagung der Erlaubnis zum Hunde-I mit Fisartsoffeln hat den
Antrag der Händlerin E r n st i ne H i e l s chse r - Hundsfelds ab-
gewiesen.

Frau Hielscher ist somit zum Handel Hur-. Auf-auf von Kar-
toffeln nicht berechtigt

Sets, Den. 2:0. Oktober 1922.
Handel mit Lebens- und Futtermitteltt

Dem Metermeister Jos ef Fa sk e, Julinsbusrg sind die
' x

L. I. (3795.

beantragt-en Genebmigungen zum Handel mit Kartoffeln unr-
-and-eren Lebens- und Futtermitteln nicht erteilt worden. _

Faske ist des-halb- zum Handel mit dem genannten Artctcl
nicht berechtigt -

Bier lin» den 8. September ‚1922.
Verordnung über die Verwertung von Kleie.

. Vom 8. September 1922.
Auf Grund des § 51 des Gesetz-es über die Regelung des

Verkehrs mit Getreide aus« der Ernte 1922 vom 4. Juli 1922
(Reichsgsesetzäblatt I S. 549) wir-d mit Zustimmung des Reichs-
rats bestimmt-. §

1
Sen Erzengern, die Umlagegetrieidse abzuliefern hab-en, ist

durch Vermittlung des Kommunalverbaudesi, an den Lieferung
erfolgt, nach Maßgabe der Lieferng Kleie im Verhältnis von
1 zu 10 ziu dem asbgeliefersten Getreide gemäß den Bestim-
mungen in §§ 2, 3, 6, 7 nnD 8 anzubieten- nnd auf Verlangen
zu liefern. «

Die Konun-nnal.verbände können sich der Vermittlung von
Genossenschaft-en und Händlern bedienen-; sie hab-en ihnen- die
Ein-haltung svon Preisen vorzuschirseiben und können ihn-en wei-
ter-e Bedingungen auferlegen

Ueber Streitigkeiten, die die Höhe »der den Erzeugern nach
Absatz 1 zustehenden Anteile an Kleie betreffend, entscheidet die
höher-e Verwaltungsbehörde entgültig

2
Kommtinaslverbänd·e,, die vson Der. Reichsgetreidestelle nach

§ 32 des Getreidegesetzes zur Deckung ihres Bedarfsanteikls mit
Getreide beliefert werden, haben zur Durchführung der Liefe-
rung gemäß § 1 in erster Linie die Kleie zu verwenden, die
bei der Ver-mahliung des gelieferten Getreidesi anfällt Ent-
sprechend-es gilt für Komm-nnalvserbände die auf die Umlage
nach § 32 a. a. O. verwiesen werden-.

Kommunalverbä.nden, die mehr Getreide abzuliefern haben
als ihnen zur Deckung ihres Besdarfsanteisls zusteht (Ue·berschtn-ß--
kommunalverbände)i, hat die Reichsgetrseidesteslle Die Der Mehr-
liefernng entsprechenden Mengen Kleie gemäß den Ve·rlasdever-
fügunsgen Der Kommuna·l·verb-ä«n-de zu liefern.

Die Reichssgetreidestellse triffå die näheren Bestimmungen

Komm-unalsverbän:den, denen auf ihr-en- "Be-«darfsanteil mehr
Getreide geliefert wird, als sie Getreide auf die Umlage ab-
liefern (Zuschtuß-kommunialverbände)«, ist die ans dem mehr-gie-
lieferten Gestreide anfallende Kleise auf ihr Ansnchen gegen eine
Vergütung zu belassen, soweit nicht Die obersten Landiesbehörden
mit Zustimmung »des« Reichsministers für Ernährung nnd Land--
wirtschaft ein-e hiervon abweichend-e Regelung treffen. Acls Ver-
gütung ist der Betrag zu zahlen, der drei Vierte-In der Spanne
zwischen den · nach § 6 Abs. 1 nnD § 6 Abs. 2 maßgebenden
Preisen für Kleie entspricht

Die Kontmsunalverbände hab-en der Reichsgetreidesteslle bis
2um 15. Oktober 199,9. mitenteiien. ob und inwieweit sie die
Klieise selbst- «·.«-s«et«t"ert·c» wollen

Die Kontinent-alter-(««:«inde I:«:iir·fen die ihnen-s nach- Abs l be-
lassene Kleie nur an Verbraucher ihres Bezirkes abgeben-; zur

Hebung ihrer Vers-orgng mit Milch dürfen sie die Kleie- an
milchwirtschasxftliche Betriebe auch außerhalb ihre-»s- Bezirkes ab-
geben. § 1 Abs. 2 findet entsprechendeAnwendun-g«.

. § 5-
Die Reichssgetreidestelle hat die Kleie, die sie nicht gemäsß

§ 3 an Die Kommuualverbände zu liefern hat-, nach Abzug
von 5000 Sonnen, Deren Verteilung der Reichsminister für Er-
nährung und Land-wirtschaft vorbehalten bleibt, laufend den
Ländern nach dem Anteil an der Umslage zur Verfügung zu
stellen. Dabei ist Die Den Kommunaliverbändens nach § 4 be-
lassen-e Kleie mit einem Viertel in Anrechnung- ziu bringen. Die
Anrechnung erfolgt laufen-d bei- den Verteilung-en »von Kleie nach
Satz 1 unter Berücksichtigung derjenigen Ksleiementgen, die die
selbstwirtschtaftenden Kommnnalverbände bei der Vermahliung
der ihnen jeweils bis zur Verteilung zugewiesenen Zuschüsse
an (betreibe gewinn-en und Debatten. Die endgültige Anrech-
nung ist vorzinnelunem sobald für das Wirtschaftssjahr 1922/23
fest-steht wieviel Kleie den Kommunalvserbänden nach § 4 be-
lassen- wird nnd wieviel Kleie der Rieisihssgetrseidestelle für die
Verteilung an Die Länder zusr Verfügung steht.

Sie Untserverteilunsg der Kleie bleibt dem Ermessen der
Länder überlassen

Die Rseiicl)ssge.treidestelle hat den Kommunalverbänden die
ihn-en nach § 3 zur Verfügung zu stellen-de Kleie zu einem
Preise zu liefern, Der 60 vom Hundert des Preises für Roggen
aus der Umlage entspricht

Den Preis für Kleie, die die Reichsgetreidestelle gemäß § 5
abgibt, setzt diese mit Zustimmung des Reichsmiinissters für Er-
nährung und Landwirtschaft jeweils in Anlehnung an Die Preis-
bildung auf dem freien Markte- fest.

Die Lieferung der Kleie erfolgt- frachtfrei nach- Den Bahn-
oder S chiffsstastionsen im Gebiet-e des Empfang-sharechtig«ten". Die
Reichsgetrseidestelle ist mit Zustimmung des Rseichtsstninsisters für
Ernährung und Land-wirtschaft berechtigt zu Iden« nach Abs. 1
nnd 2 maßgebenden Preis-en einen einsheitlischenk Zuschlag lin
Höhe dies jeweiligen Durschsclmittssrachtsatzes zu machen. Bei
Liefernng in Säcken bezieht sichs .der Preis auf das Gesamt-ge-
wicht von Kleie und Sack. Der Preis für den Sack wird be-
sonders berechnet Er richtet sich nach den Marktverhäilstnissen
nnd wird svon der Reischssgest-rei·desstellse festgesetzt-.

7
Die Kommunaslverbände haben den Erz-engem die Kleie

nth §§ 1, 2 zu Dem nach § 6 Abs. 1 maßgebenden Preise zsu
lie ern. -

Die Kleie, die den Kommunalverbänden nach § 4 belassen
ist, dürfen sie zu keinem höheren- Preise an dies Verbraucher ab-
geben, als dem nach § 6 Abs . 1 maßgebenden-. Preise einschließ-
lich {Der an Die Reichsgetreidestelle gezahlten-: Vergütung ent-
print. « -

Die Vorschriften im § 6 Abs. 3 mit Ausnahme des Satzes 2
finden entsprechen-de Anwendung mit der Maßgabe, daß der
Preås für den Sack von den Kommunalverbänden festgesetzt
wisr .

Die Kommu-.na«lsvserbände oder sonstige mit Der Verwertung
der Ksleie betrauten Stellen dürfen zu den nach §§ 6 und 7
maßgebenden Preisen Zuschläge lediglich in Höhe der bei Der
IInterberteibnng tatsächlich entstehen-den Kosten machen. Die
obersten Landes-behörden oder die von ihnen bestimmten Stellen
treffen die näher-en- Besstimmungen über die Höh-e der Zuschläge,
einschließelich etwaiger nach § 1 Abs. 2 zu zahlender Vergü-
tungen.

§ 9.
Soweit Kommunalverbände oder sonstige mit der Verwer-

tung der Kleie betrauten Stellen die Kleie nicht nach Maßgabe
der Vorschriften in §§ 1 bis 4 oder gemäß den nach § 5 Abs-. 2
von den Ländern getroffenen Bestimmungen sverswiensden Gönnen,
steht die Verfügung übe-r die Kleie den« obersten Landesbehörden
oder den von ihn-en bestimmten Stellen zu..

§ 10.
Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft kann

Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zsuslassenx
§ 11.

Ueber Streitigkeiten die zwischen den« Kommunaliverbänden
oder sonstigen mit der Verwertung von Kleie betrauten- Stellen
und Der. Reichsgetreidestelle, aus der Liefernug von Klseie ent-
stehen, entscheidet das bei der Reichsgetreijdestseslle errichtet-c Schiedsgericht endgültig
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§ 12.
Die obersten Landesbehörden erlassen »die Bestimmungen-

zur Anssührunig dieser Verordnung-. «

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in
ft. "
Der Reichsminifter für grndhrung und Landwirtschaft.

e r.
Oe l s, den 26. Oktober 1922.

Veröffentlicht ·

F. V. 459. Oel ls» den 26. Oktober 1922.
Zulassung zum Viehhandel bzw. Einban von Schlachtvieh

für den eigenen Gewerbebetrieb unmittelbar vom Tier-haltet
für das Kalenderjahr 1923.

(G-es-etz iütber die Fleischdersorgtusng srom 18. 4. 1'922
R.-G.-BLL. S. 460.)

Die Viehhtandebserbaubngistarte für 1922 verliert mit dem
31. Dezember 1922 ihr-e Gültigkeit Ein weiterer Visehshandsel
ohne Erlaubnisksarte ist snach diesem Zeitpnnkt lverboten uind
strafbar.

Alle Anträge aus Zubassung zusm Viehhandel biz«w. Einkaufs
von Schlachtvieh für den eigenen Ge"w«erbebe«trieb,, sowie Anträge
ans Nebenkarten »für das Jahr 1923 sind unverzüglich, spä-
testens jedoch this zusm 8. November cr. dem Vorsitzenden des
Kreisvereins der Fleischer sund Viehhäzndler des Kreis-es Oelsz
Viehshändler Otto L i sn f e in K ri ts ch e m, Psost Klein E.llgush,
nach den svosrigedrusckten Formularen ei-n«z«ureicheni, der diejenigen
für Flie«i·fcher, den zuständigen aninungen zur Begutachtung
weitergibt Letztere hab-en die Anträge bis 12. November an
mich wseiterziuresichen

Die Anträge müssen enthalten:
die Nummer der Asustweisskarte füsr das Jahr 1‘922 nebst
der dafür bezahlten Gebührx
Ein aku- der Bilds-ein eigenhändng unterschriebenes iusnd aus
der Rückseite amstklichx begliaubigtess unaufgeztogenes Licht-
Ebild des Anstragstesllerss usnsd für den Asutfkänfesr (Nebentbarte).

. Ein polizeilich-es Führungszeugnis

. Eine Besich einig-ung des Fi.nanziamtes, in welcher Gewerbe-«
steuerklasse der Antragsteller im Jahre 1922 veranlagt war
und Höh-e der Beranlagung ·

. Otb Antragsteller für 1922 seinen Wtanådsergewerbeschein be-
sessen hat, Nimm-mer« desselben nnd Htöhe der dafür entrich-
tet-en Gehiihren.

Anträsge», die bei den Herren Regierungspräsidenten, Herrn
Olberprsäsid ten oder bei msir selbst eingereicht Iwerden, slsauxfen
Gefahr Ve gerungen in der Erledigung zu erleiden, da sie
ausnahmslos an den Verein der Vsiehhändiler ·«bzw. der zustän-
digen Flieischersinnung szsjuiriickgesandt werdens müssen.

Zugleich weise ich daraus hinf, datß Legitsimsatioinssiasrten
nnd Wandergewerbseschesine für den Vsiehaiutfiautf gemäß § 7 des
Gesetzes süber die Flesifchlverforgsung dom 18. 4. 1'922 -v·o«n dem

1.

2.

zuständigen Bezsisrilsausschutßs erst ausgestellt tlwerden, wenn die ‘
Erlaubnis zum Vieh-handel erteilt ist.

sDie Miagi.stva:te, Gsustsk und Gemeindevorfteher iersiuiches ich,
alle in ihrem Bezirk lwsohnhaften Interessenten von dorstehender
Bleiansntmachnng sofort in geeignet-er Weise in Kenntnis zu
setzen.

Der Vorsitzende des Kreisausfchusses

K. I. 2593. O els, den 19. Oiktober 1922.
Reichseinkommenfteueranteil der Gutsbezirke für 1922.

« Die Krseisikommunalkasse ist angewiesen, den «Gutsbezirken,
zu» Haniden der Gutsbesitzer, für 1922 weitere drei- Vierteil des
bei den bisherigen Ste«uera.n-teilszahlungen zsu Grunde gelegten
gewahrleisteten Iahresnrindestbetrages des Reichs-einkommen-
steuer- und Korperschaftssteueransteils der Gutsbezirke zu zahlen.

Der Vorsitzende des Kreisausschnfses

 

_ Beschulungsgeld für 1920.
Durch die Aussührungssanmeisusng Teil II Nr. 39 vom 3.

Inn-i 1921 zum Botlskstschlusllehrer-Dienstein-kommenssgesetz ist dass
staatliche Beschnluingssgeld sfüsr das Riechnuingsjahir 1920 sen k
gnltig auf 1‘00 Mark stür das Schtutllkitnd festgesetzt worden-. Nach
den Ietzt dorttiegenden Unterlagen hat sich indessen ergeben, daß-
es aus« emen hoher-en Betrag hätte festgesetzt werden können.

Wir hab-en daher beschlossen, allen Schulvserbäsnden foswsie
den Unterhallstuntgistrsagern öffentlicher mittlerer sSich-u.slens, denen-  süsr 1920 Beschnlusngssgeld zustand, nachträglich sür dass Rech-

nun s· s r 1920 einen besonderen einmaligen Zuschuß zu dem
Bescäuansgelld sin der Htöhe zu bewilligen, »daß der Zuschuß-
drei Zehntel des endgültig festgesetzten Besschuslusngsgeldes sur
1’920 (d. si. bei 1·00 Mark Beschsuslusngsgeld 30 Mark Zeussichnßs)

beträ tt. »
Diese Ztuschtiisse dürfen indessen an die Sschinliverbande inur

nnter der- Bedingung aussgerzah lt werden, daß die Betrage, die
die Stehulllverbände für das Riechnusngsjashr 1920 an die Lan-dess-
schuilbasse zu enrichten hatten, ohne Rest esinkgezkallixt sind. «

Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung

M. s. W. pp. UIII E 1107 UIII D.
O el s, den 23. Oktober 1922.

Soweit die Schnelverbsiinde miit der Absührnng der Bei-
träge für 1920 noch im Rückstande sind, wird es in ihrem
eigenen Interesse liegen, durch alsbaldige Begleichuinsg derselben
sich in den Genuß des oben erwähnten Zuschusses zu setzen.

L. 11.850. « mm, den 23. Oktober 1922.
Bermieten von Schulkindern

Die Schubanfsichttsbehörde hat die Verordnung betreffend
dass Verm-ietien von Schulkindern vom 30. März 1889 —- II I
VI VIII 3841 (Slperlber-Verordnungen betreffen-d das Schule
wes-en im Reg·.-Bez. Brescian S. 386 ff.) aufgehoben

Die Scchutlleiter sind jedoch verpflichtet, bevor sie sie seinem
Antrage aqu Umschuxluxng für auswärtige Usnterbringung statt-
geben, besi- dem Sichknlleiter des Ortes, in den das Kind über-
siedeln soll, Erikundignngen über- den Leumnnsd der Familie, die
es in Obhut nehmen will, einzuziehen Lautet die Auslkiusnfit
ungünstig, so ist die Entscheidung des Kreisfchnlra tes einzu-
holen, dem es überlassen bleibt, in theifetlstfäsllen weiter-e Er-
kuindisgusngsen durch das Lam-drast«siasm«t, Polizeibehörde usw. einzu-
ziehen. Die Genehmigung am; Umschulusng ist sziderrufliich
Dienst- oder Pflesgetkinder sind seitens der Lehrer nnd Schul-
Leiter am neu-en Sichtutlort besonders im Auge zu behalten.
Gibt Pflege oder Erziehumg der Kinder zu Bedenken Anlaß, so
ist alsbald dem Kreisfchnlrat zu berichten-.

. Den Sichiudvsorstäinden susnsd den Herren Schulbesitern gebe ich
Ehiervton Kenntnis

L. I. 7734. Oel s, den 17. Oktober 1922.
Führungs- und Leumundszeugnifse zu Militärzwecbem
Nach den Bestimmungen für die Ergänzung der Wehr-

machst müssen Edie svon den Freiwsilligen bei ihrer Meldung für
den Dienst-eintritt beizubringenden polizeilichen .Führung-s- und
Leumunsdszeugnisse sich besonders darüber aussprechen-, ob
a.) Strafen lvon drei Monaten und mehr vorliegen, b) Umstände
bekannt sind, die Zweifel an der geistigen Zurechnunigssfähigkeit
begründen (z. B. Freisprusch«,au.s § 51 RStGB.), c) der Be-
werber eine-r Hilfsschule angehört hat oder Fürsorge-— »und
kZwansgszdglsing gewiesen it» d) der Freiwillige ledig oder ver--
eiratet i t. .

Ich ersuche daher, künftighin Zesugiiisse in der gewü. .,-tien
Art auszustellen, wobei ich gleichzeitig bemerke, daß die Polizei-
behörden gemäxßs § 45 des Wsehrgesetzess vom 23i. März 1921
(R-GB-l. 6. 329) zur Unterstützung der Militärbehörde bei An--
fragen über- den Leu-wund der sich meldenden Freiwislligen lver-
pflichtet sind. «-

D. M. 183. Oetls, den« 26. Oktober 1922.
Richtlinien für den Bau von Landarbeiterwohnungen
Reicht und Sttaat haben durchs den Herrn Minister sfüir

Vso-l«kssw»ohilfahrt neue Mittel- zuxr Usnterzstüttzsung von Lan-d- ,
sarbsesiterw-ohnnngsbauten, bereitgestellt .

Ztuschüisse werden gewährt füir Nembåautens Um- »und Aus-
bau-ten, die nach desms 1. April 1922 in Angriffs genommen sind-.

Die Trägerin des Verfahrens ist wieder die Landwirt-
schaftsiasmsmer

Die Anträge sind unmittelbar an die Blauberiastuingststell-e
der Landwirtschaftssbamsmer Brieslau 10, Mtartthia sstrasze 5-, mit
folgenden Unterlagen- zu richten

1. Ein Lageptlan mit Eintrag-trug »der Nord-lage iusnd der an- «
stoßenden Sttiratßen in dreifacher Asuxs·fe«rtigu.nsgs. Maßstab
zu 1 : 1000.

2«. Die Grrundrisse sämtlicher Geschosse, die Ansicht- und
Schmttzeichmiungen mit Eintragusng sämtlicher Maße die -
nur Berechnung des nmkbauten Raumes erforderlich sind-,
in dreifacher Akuistfesrtigmng Maßstab 1 : 100.

3. Eine dont Banherrn perslöinlich unterschrieb-eine Verpflich-
tukngserklärung Anlage B). Ist der Bauherr ‘ rächt-er, so
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hast auch der Verpiächter Die Verpflichbusnlgssesrtilärungj zu
nsnterzeichinen

4. Angaben des Bacusherrin auf besonderem Begeuit
a) Wieviel asnssläindissiche »
b) Wieviel einkheimische Arbeiter werden beschäftigt?
c) Wieviel deutsche Arbeiter sollen durch-· das Biasnrsorhaiben

neu agnsässig gemacht Werben?

d) Für wen sind die neuen Weh-nsn«ngens bestimmt? (La-nd--
arbeitet oder Gntsshandswerker)·., . ś

e) Sind Schswerbeschsäidisg se beschäftigt und iin iwelcher Ans-
za;hi;"i? "

. Ein Bsaiustiosfsbeschaffusngsbsogen
6. Bei Umbauten ist ein aiussüshrlicher Kostenasnschklag ins ein-

maliger Aussfsertiigiuxnig beizufügen
Die erforderlichen Fermiuslasre zu 3 nnd 5 sind bei der Bau-

sbsemttungsstelle einzufordern

Die Gesamtbostensberechinunig nnd die Berechnung des För-
dserungssbetrsasges ist bei dem Biauipslaine anzugeben

Der Zuschuß ist vom Herrn Minister für Vbsllliswohlfashrt
. zurzeit auf 95 Mark pro Kiuibilkmseiter -umba«utien Rsaium für den
Gebäudeteiil zwischen Erdgeschoß — Fuißsbsosdsen und Ober--
kaute — Hauptgesitms festgesetzt Für Dachau sibasuten·, Räiume
im siellergesichosß unD Stailleiingen (bi«s zu 60 Ksubiikmeter mu-
banten Raum für jede Wsoshsnunig), ssotwie ortssiiblsichse zur Woh-
nung gehbrige Nebengebäinde (z. B. Waschsküsche), wird die Hälfte-
dieses Saitzesss gewährt Bei Um- susnd Erweiterungslbanten usswx
ermäßisgt sich- der Staatssznschuß in dem-selben Verhältnis, wie
sich die Unixbsaiuskossten zu den Neubaukostiens verringer.n. Stall-
bauten zxu bereits vorhandensein Wohnungen werden hie-ziuischkußit.

Es ist anzustreben, für jede Familie einen besonderen-
Einsgiang zu schaffen. Mehr agls vier Familien dürfen bei Neu-
bauten nicht aiuf ein gemeinsames Treppenhaus oder Flur an-
gewiesen sein-. « " -

Als Mindestsgriösße einer L«andlarsbesiterwsohxnsunig isst sims allge-
meinen eine thnifliäche von 40 bis 52 qm zu fordern-. Die

. Weshnung isosll in der Regel enthalten-: Wöshinküsche (größter
Raum der W-o·h1mmg)«, Stube, Kammer, Keller (gse-gebenensfa:lbs
Ho»chlieller), Boden-taum, Stall und Abiort Die sbaiupellizei«-
lich-en Anforderungen öder ,,So-nlderba-uipsolli·zeillischen Ver-ordnung
für Kleinhäuser« vom 12, Mai 1'919 unD Die vom Herrn Mi-
nister füir Bloklksswoihlfsahrt heraus-gegebenen ,,Rich·tslinsiens zur
Förderung der Wärmsetechtniik bei Wehniusnsgslbauten« vsoim 3.
Mai 1921 msiissen mindestens erfüillt sei-ne -

Für Bauten-, die begonnen twbrden sind, ehe das vorher
die Baupklsäne der Regierung zur Genehmigung vorgelegen
haben, kann eine Gewähr ans Bewilligung des Zuschusses nilchst
übernommen werden-. .

Die Durchführung des Verfahrens lwir-d infolge der ge-
änderten ministeriesllsen Richtiliniken goainyzs wesentikich beschleunigt,
so das; die basuenden Lasndwirte in t’iirgeiter Zeit in- den Besitz
des Staatszuschiuqsses für genehmigte Bauten gelangen werden-

O-

O
1

 

O e il s, den 25. Oktober 1922.

Ermittlung.

Gesucht wer-dien- Erben eine-s in Berg-en —- Gsrasschiaft Ma-
rathion im Staate Wisconsin verstorbenen ledigen Eharles Io-
hann Karl W eins a u e r, wahrscheinlich aus Wesseilburen
(Ho-lstei«n) stammend. W. ist ohne Hisnterlassusng eines Testa-
ment-s gestorben- «

Falls Erben sich· nicht melden, fälllt die Erbschaft "Denn
Staate Wisconsin zu. Ich ersiuiche um Bekanntgabe und Be-
richt-» falls Erben nachgewiesen werden können,

f--—-—--s—---—

IJ. I. 8'014.

L. I. 8043. Oels, den 26. Oktober 1922.

Kehrlohntaxe für das Schornsteinfegergewerbe.

Mit Rücksicht auf die besonders in den sletzten Dasgien ein-
getreten-e Preisstieigerung aller Lebens- nnd Wirtschaftsbedürf-
nisse wir-d die bestehende Kehsrlohntaxe, rückwirkenid ab- 1. Ok-
tober :d. J., wie folgt abgeändert:

An Kehrgebühren für das einmalige Kehren Der Schorn-
stein-e sind zu entrichten-: .

1. Für »ein-en besteigbaren Schornstein von ein-er Geschoß-
shöhe: 13,50 k-!6, .
für jedes weitere Geschoß» weiches der Schornstein durch-

. läuft: 6,75 alt.
2. Für einen nnbesteigcbaren Schornstein für die beiden

ersten Geschosse 1-e: 7,50 alt,
sur jedes weitere Geschoß: 1«,50 alt.  

3. Soganntie Schilänge sind Schsornsteinen grlesischxzuerachtem
4. Für das Aus-brennen eines unbesteigbaren Schernsteins

zwecks Entfernung des Glanzrusses: 200 c/ft.
Das zum Ausbrensnen erforderliche Material hat der

Hausbesitzer zu liefern. · -
Die Kehrlöhsne für Schornsteine werden nasch· Geschossen be-

rechnet. Keller- und Dachgeschosse sind als Vollgeschosse anzu-
sehen. Dachsgseschsosse, die höher sind als 4 Meter, rechnen füir
jede angefangen-en- 4 Meter als besonderes Geschoß.
f Dasselbe gilt- auch für freistehende und hiochgeführte Schorn-
teine.

Die vorstehende Erhöhung ist auch mit Rücksicht darauf un-
bedingt -erforderlich-, daß die Gewährung auskömmrlicher Löhne
an die Gesellen ermöglicht werden mu ». «

Die Ortsbehördenl des Kreises ersnche ich, die Herren
Schiornsteinfegermeister des Bezirks auf diese Abänderung auf-
merksam zu machen

J. N0. I. I. 7522. Oels, den 25. Oktober 1922.

Gebiihrentarifsür die Schlachtvieh- und Fleischbeschau.
Die Gebiihren für Fleischbefchau und Trichinenschau haben

ab 1. Juni 1922 folgende Steigerung erfahren:

Normaltarif:
a) Einhaer je Tier «

sdazu Fahrkosten
wie bei der Er-

ali l. 6. 22 er: ad 1. 7. 22 ers ab l. 8. 22 er-
bebt um 57","0 hiin um 260/0 höht Um 550/0

. gänzungsbeschau). 60 „ä 94 »O 118 ‚A! 183 „l
b) Rinder (ausschl.

Kälber) je Tier. 40 » 63 „ 80 „ 124 „
c) Schweine (einschl.

Trichinenschan) . 32 „ 43 „ 55 „ 86 „
d) Schweine sausschl

Trichinenschau) . 24 » 38 ,, 48 » 75 »
e) Schweine(Trichinen- «

schau allein) . 16 „ 26 „ 33 „ 52 „
f) SonstigesKleinvieh

(Kälber, Schafe,
Ziegens . . 16 „ 26 „ 33 _„ 52 „

g) Ferkel, Ziegen,
Lämmer . . . . 10 „ 16 „ 21 „ 33 „

Demnach betragen die ab 1. August zu erhebeuden Gebührem
- und 10% für die

Ergänzungs-
» » · , Beschaukajse -

a) Einhufer, se Tier. . . 183 .48 18,30 ‚l 3:..- 201,30 «-
b) Rinder (ausschl. Kälber-) 124 » 12,40 » m 136,40 „
c) Schweine (ausschließlich «

Trichinenschau) . . . . 86 » 8,60„ = 94,60„
d) Schweine (ausschließlich

Trichinenschau . . . . 75 » 7,50 „ 82,50„
e) Schweine(Trichinenschau - -

allein) . . . . . . . 52 „ 5,20 „ =’57,20„
f) Sonst. Kleinvieh (Kälber,

Schafe, Siegen) ._ .. . 52 „ 5,20 „ = 57,20 „
g) Ferkel, Ziegen, Lämmer 33 , 3,30 „ - 36,30 „

Die vorstehenden Gebühren treten an Stelle der in meiner
Bekanntmachung vom 17. August d. Js. —- Kreisblatt S. 189 —
veröffentlichen Sätze. «

Die Ortsbchörden ersuche ich, von der Abänderung den
Herren Fleisch- und Trichinenbeschauern sowie den Interessenten
Kenntnis zu geben.

Oie1s, den 16. Oktober 1922.

Erlaß polizeilicher Strafverfiignngen.

» Seitens des hiesigen Amtsgerichts ist bei mir dar-über Klage
gefuhrt worden, daß einzelne Ortspolizeibehörden bei Eriliaß von
polizeilichen Strafverfügungen auf Grund des Gesetzes vsom
23. ' April 1883 (GS. S. 65) Die e Den Beschsuslsdigten in Ur-
Lchrift zustellen, so daß bei Anforderung der Gerichts-behörde

- ie nötigen Unterlagen dann nicht vorgelegt werden können.
Dieses Verfahren ist unzulässig und führt bei Beantragung

der gerichtlichen Entscheidung zu Unzuträgslichikeitem »weil erstens
das Amtsgericht den Inhalt Der zugestellten Stra verfügung
nicht keimt und desshalb den uigiestellten Strasfbefeh erst Dorn
Beschuldigten zur Einsicht ver an en muß (zu·wei-len besitzt Der
Veschuldigte gar nicht mehr die trafv-erfüigung·) und zweitens
die Zustellungsurkunde insofern nicht stimmt-, wenn in ihr Ip-

L. I. 6424.
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scheinsiigt ist, daß Abschrift der Strafverfüsgsunsg zugestellt «i-st,
während ein-e Urschrist bei den Akten nicht vorhanden ist. Viel-
sach werden Strafverfüsgungen sogar ohne Zsuistelluugssurkiiuxde
oder Behändigungesscheiu artige-freut. Diese ist« Vollkommen Tal-Ich
und- ein direkter Versahrenismansgel _

Jsch verweise die Ortsspolsizei««bseh«ördeiis, um weiter-en Ver-
stößen gegen die Bestimmungen vorzubeugen, hiermit erneut
aus die im Ministerialbtatt für die innere Verwaltung (Sehr:
gang 1883 Seite 125 ff.) abgedruckte Ausführungssausweisung
svsom 8. April 1883 zu dem oben bezeichneten Gesetz über Den
Erlaß polizeilicher lvStrafverfüsgungen bin- Danach ist die aus«-
gefertigte Stsrafvierfüsgrung (Urschirift ist bei den« Akten aufzuhe- .
wahren) »dem Beschuldigten Dur-‚(f)- einen vereidetcii öffentlichen
Beamten zuzusstelle-ns. Der zustellende Beamte hat« auf die Ans-
gesrtigunsg der Strafversusguug unt-er Be-isu-gnng seines Namen-s
en Tag der Zustellung, z. B. ,,Fusgestellt um: 10. Oktober «19«22,

Musller, Amtsbsote« zu vermerken und aus dein ihm „mit Der
Aussertigunig zu ujbersgebensden Akteubsogen (Ursch-·rist) uber die
Zustellsung unter Angabe des Tages derselben zu berichten. — »

Die Fusstesllung kann auch (uud dies wird meist der kssall
rein) dur) die Post erfolgen (J,-osiziistellungsuitun e).» »i«
hierdurchjentstehenden bar-en Aiiislkasgen an Postgebuhren konnen
als Verfahrensksossten von dem Beschsuldigten ein-gezogen werden.
Im Nichtbeitreiviingsfalle sind sie von der Amtskassse zu tragen.

Ich ersuche die Ortspolizeibehsordeii, die-se Vorschriften zur
Vermeidung von Weitemnsgen kunftisg strickt zu beachten-.

B reg-[1111, den 18. Oktober 1922.

Erwerbsloseusiirsorge.
« _ Sossern die iuinsgtiinistlisgcr swerdeude Art-eitsniartitliaige Die

Wiedereisnrischitirnig der Ertwerbsloseusiirssorige ersorde.iiT«i-ch er-
scheinen lassen ssosllste ist mit-r susnter Darlegung der Verhsaltnsisse
‚511 berichten nnd meilne Genehsiusigeung seisniziiliolen Durch das
Vorhandensein eintreten-er Erwerbs-lasset ist die Wieder-ein-rich»tusngx
de r Erswesrbslsosssentsursorge niuchst besgrirnidest

Der Regierungspräsident
J. A.: geiz. Glätte.

0.111.185. Oe il s, den 216. Otto-her 1922.
« Die Berichte sind mir durchs Die Hsainid dss Kreitsairbesitsnachi-

weisamts Oeills «v-o-r-z«1.i«lesgen«. Es ·ii;st" dabei «asn-3ni—gebieu,, wsielvisetst
Erwiersbslesse vorhanden sind, w- leben- Berusen sie entstammen
suiud was bisher versuchst twsorden ist, 11m- die Ertwersbsslosseii bei
Natistaiisdssasrlreuten zur Tbessschaftiisgen

Seil-13, Den 20. Dfittdßeer 1922.

Beka-iiiitmachung. _
Mit die-m- .heiu-tigiens-Tia«ge geben swisr mit Genehmigung- des

Herrn Reiichstfliiniasnsssniiimisters

h _ thgeldsrheine zu 100 und 500Mark
in Verlieh-n Die Gsullstiigksesitt dieser Scheine ist zunächst- asus die
Dauer dont zwei Monaten festgesetzt

Der »Krcisausschiuß. Der Magistrat.
Dr. S chsli tzb e r g- e r.Dr. U n ckse ‘I I.

L. I. 7-964. ' - O e r s, den 26. Oktober 1922.
Ha«uskollekten.
svrosm 22. Deszesniibeir 1921 Krieijsbslsatt

· Seite 268.
Dn due Kinder-«h«esi·!lkb«ersge Betthesdn in Goezalkowitz in pol-

ntisschten Besitz usbesrsgsegiaingen ists, gelanng in Abäinder nig me tin-er
odenlbezeichsneiten Kreisbilatrbekainintsinaichung anstele der sism
Kolledensverteizluingslpliain unter lsd. Nr. 12 ausgeführten Haus-«

i. A. Xiv 73448

Ziur Biekansuitsniiaichiunig

kollekte in den Meine-ten Nsolvemsbev susnsd Diesem-liest Die Keillekte ,
siir den Ver-eins “für Innere Mission zsur ETiIiisaiii·uisl·«1i-«n-Ig.

L. I. 7913.

 

‚ . Oe«l s, den 223-. Sümßier 1-»·«.

Viehfeuchenpolizeili « Je Anordnung
‚. Die Pfuiniter dein Rindtoiehåbcsticintde des Besitzer-s kiisictznrd
P- so hl Ein Gustswethsne herrschen-de Minist- nnd Kllaiuelesen-ehe ist«
erloschen. Die Desliiissektiinus ist« entspretheiin -n-«iisges-iishr.t unsd abi-
gcnioimmsen werden Dis-c Lrtsitisnst Geitiiinthne ist« sein-ist senchen-
frei. Alle arbei- Gelzsosft und Ortischsaift herbe-regten Spesrrniaiß-
regeln werden hierdurch «aufgehoben. ⸗

Oc—--w—-

Oe  
Der Landwi-

Oels, den 25. Otto-der 1922.

-Vichsciichenpiislizeiliche Anordnung.

anchdein die Meut- nsnsd sit-laueniseiuche unter Dem Rind-
sosiseshsbe-stconlde der Witwe '11)- o f ro r in Dotirisschau erlosch-en uknid
trxiesisreres Sein-. reitst-Lille in der Ortschtaist nicht mehr kviorgekoensmeiis
sind» werden- Die ist«-er kdass tksisexlitösft n nd die Ortschirst verhangen
Seerrsniaiszrsegelsii hierdurch asusfgkeihsotbeir

.‑‑‑.‑.

12.1. 7(M)iL

 

O e l s, den 19. Oktiosber 1.922.

« « Vermiszt.
Die am 10. Juni 1901 in Breslau geboren-e Els e

S ch D lze "L, welche sich zuletzt bei Dem Stallmeistser Alexander
Stewart in— Fürstenstein in Diensten befand, ist sei-t- 1. Sep-
temsber D. J. verschwunden

Personalbescbsreisbung:
Größe: ungefähr 155——158 cm
Gestalt: voll und kräftig-
Spanne: bslond
Augens: blau
Gesicht: blaß
Mund: gewöhnlich
Nase: gewöhnlich
Zähne: vollständng
Besondere Kensnzei )-eu.: Aus dem rechten oder link-en Arm

Narbe. Ausfall-end starke Füße und Beine.
Bekleidet war Else Schiölzesl mit diinkeslbraunem Wollkleid,

grauem. Rsegemnantel, Spitzenbsut mit Gioldborte und schwarzen
Schniirschuhen

L. 1. 7855.

.m

9-81?- den 21. Oktober 21-32
Fahnduug

er Renten-emipsäiniger Klar-l Kits ch e aus K-rse-hslasu», geb-.
am 2st3.« Just-i 1802 sitst seist 1. September »1s9«29 spurlsois verschwun-
'Den. Ges alt-: 1niist«te:l«-, Asusgsem blau-, Haare: grau-. Besondere
Ksensnieischeu keine «l J s . h . » . ' ‘

Bei-leidenng Schwarzes Jiakettz, graue Mishtiarshtose mi roter
“ES-rege, 9.121'I1t-ar'11I11111I1e schwarz, schwarze Mtustzex

Bei Ersnisitttelusng Nachricht an Lasndrait tin Wothtltan

O e El s, den 2-6. Oktober 192-2.
Auswcisung eines lästigen Ausliindcrs.

Der steil-titsche Staatsamgehdrige Joshanin D r Min-1.0., 5. Zi.
unbekannten Ausenthaklitis welcher wegen Widerstand-es gegen die
Staatsgewalt 3 Mtoniaite 10 Taige Gefängnis Verbiüssztt Eh-ast, ist
zufotjige Verfügung des Herrn Negieitknsngisiprä«si«d"eniten in Brestlsaiu
vom 14. d-. Mts. —-— I. A. XII 6281 -——- aus dein preusßiijsehen
Sitaiatsgesbsiet asls Icästtisger Häljnsltiisiitdiesr anisgewieissen worden
Drieswno ist iaim 14. Juni 1899 in Piodsen gehe-rein

Die Herr-en Liainldsjäiger crsiukchse ich, den Pol-en im ist-mitte-
lungssfalle festzunehnien unid nisir zu Gerichtet-il

L. I. 7887.

D

L. 1. 7‘909.

O e«ls, den 13. Oktober 1922.

; Bestätigung «
‑ Der Inspektor Paul La chma un in Nieusljaus ist zum
Gurtsvorssteher don Nenhans bestätigt worden-. "

L.’I. 7739. Oe ls, den 15·. Oktober 1922.
Bestätigung '

Der Stellenbesitzer August K sa us i a aus Psüshilau siist1 von mir

L. I. 7174.

zum Vollzieshiitngssbeamtens der Gemeinde P-iil)liiii bestätigt-
worden. ’

l .. I. 7-1102 It. . O -e—ls, den- 20. Oikitober 19212

‑ _ Bestätigung

Der Kniuissniasuin· Winters-je 932-11; l o le p s y san-s Pensiwistz ist
non mir niui Winsiseutrait lDer sLSjisemeiinsde Pvntwtitz lbiexstiästsigt
wo rDen. - s

L. I. 5-572. Oe l-s., den :«.1. Ottedber 19-22.

Tisr Lsi:«iis-dsn7sirit Adolf J- e-- n d r in Oder Miülhilwietz ist zum
.2 steinern-Hier des Fleisch- nnd 2rechnen;dpn'n-er-S Karl Entriih
sur die Ortschaften Rese.sse3wistz,, Wie-Der: und Ober Müshlswsistzi uind
Gailibittz unter dem Bordehlet jederzeititgen Widerrufs bestellt
werben. ‚a

»Dr. Harfe”.
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B. Bekanntmachungen anderer Behörden

Oe il s, den- 22. Oktober 1922. .
Schmwche »

Am 31. d. M. (Resormatsionsifest) dars· Ideir Unterricht nur
für diejenigen Lehre-r und Klassen ausfallen, welche an seinem
Reformationsgosttesdienste teilnehmen, »der etwa am genannten
Tage während der Unterrichtsjzeist in sder Pairiochiaslskirche einige-
richtet ist« Von der Teilnahme an eine-m- soslchens Resfosrm-ationsi-
gottesdiensste ist rechtzeitig Anzeige zu erstatten.

Die rechtzeitige Erledigung der Verfügung Nr. 6 ,,Beschsu--
lsunigi blinder und taubstummer Kinder« in Nr. 19 des »Am-ir-
lichen Schuilblatstes« vom laufenden Jahre lwird 'in Erinnerung
gebracht. Fehlanzeige erforderlich. _

_ Kreisschulamt.
J. BL: Harima-sum

Bekanntmachung.
Die mit Wirkung vom 23. Oktober 1922 ein-

getretene Lohnerhöhung für die landwirtschaftlichen
Arbeiter hat, unter Berücksichtigung der im No-
vember er. stattfindenden Verkürzung der Arbeitszeit,
folgende vom 30. Oktober 1922 ab gel-
tende· Lohnstufeneinteiliuig erforderlich gemacht, die
hiermit öffentlich bekanntgegeben wird.

1. Für Gutsverwaltungen Stufe Wochen-
(Großbetriebe) WORK Beitrag

a. YNäUUlichc Mitglieder: November Mk

1. Verheiratete Freiarbeiter, »ohne«·
Arbeitsleistung der Frau . . . XIII 162.—
Verheirat.Gutsl)andwerker,Vögte,
Schaffer, Lohngiirtuer, Acker- »
kutschen Kuhfuttersleute und ver-
heirat. Freiarbeiter »mit«Arbeits-
leistung der Frau . . . . . . XII 135.—— .

3. UnverheirateteAckerkutscher,Lohn-
gärtner, Freiarbeiter und Haus-

 

so

söhne über 19 Jahre . . . . Xl 108.—
von 17 bis 19 Jahren . . X 81.——
„ 16 „ 17 „ . . IX 67.50
„ 14 » 16 » VIII 54.———

b) Weibliche Mitglieder:
1.Vollarbeitsfi1hige Gutswitwen,

Stallfrauen, Stallmiigde, Frei-
arbeiteriuueu und andere weibliche
Angehörige der Deputanten über
17Jahre.........

.Depntantenfrauen, Freiarbeite-
rinnen und andere weibliche
Angehörige der Depnta tentvon
16 bis 17 Jahren. . . . . . VIII 54.—-—

3. Freiarbeiterinuen und andere
weibliche Angehörige der Depu- ·
tanten von 14 bis 16 Jahren . VII 40.50

2. Für bäuerliche Betriebe
in Gemeinden

(Kleinbetriebe)

a) Männliche Mitglieder:
1. Verheiratete Ackerkutscher, Lohn-

gärtner und Arbeiter. . . . .- XII 135.——
. Unverheiratete, auf das Jahr ge-
mietete vollwertige und andere

IX 67.50

[
O

[
O

Landarbeiter über 18 Jahre . . VII 40.50
von 14 bis 18 Jahren ·. . VI 31.50
b) Weibliche Mitglieder:

1. Deputantenfranen . . . VIII 54.——
2. Unverheiratete, auf das Jahr

gemietete vollwertige und andere
Landarbeiterinnen über 18 Jahre VII 40.50

von·14 bis 18 Jahren . . V1 31.50
Oels, den 26. Oktober 1922.

Der Vorstand der Landkrankenkasse
« für den Kreis Oels;

Dr. Krüger, Vorsitzenden
Die Herren Gemeindevorsteher werden gebeten,

dies in ortsüblicher Weise bekanntzugeben.  
   

  

G r o ß g r ab e n, »den- 18-. Oktober 1922.

In ldesr Zeit vsosm 15. Oktober 1922 bis 31.. Mai 1923
werden auf den Flächen des! Stärhsr Fosrstrevsievs Groß-grobem
des Gutes Gr:osszsgrasbens, des Eiichtvorwerks des-r Gemeinde Grun-
eiche«, der Kolonie San.d«h-äuse-r ssoswie der angepaschstseven Fluchen
bei Dom·bro-we», Gsroßsgsrabens unsd Hosllsunder Giftbrocklen zur
Raubzeugivertilgiung ausgelegt.

Vsor Aufnahme von Fallwilsd wird igewarn·t.

Der Jurist-erstehen

Herr Dr. me‘b. S. In L. Iellt uns mit, das et IJ

ege .«» gezM » -

WAAWF
MM H

"
P

re

. · mu.Ouer-meyer«s Meeren-ur- . .orachtigt Erfolge erstem. Zur Nach- .Vehanotuisg ist sterbe-Steine besond. · «zu empfehkecr. Zu saben in allen Apo-
wenn. Drogerren und Parteien-rieth

Bekanntmachung.
Sowohl bei der Veranlaguug 1920 wie bei der

Veranlaguna 1921 sind die Hauptsteuerlisten von den
Gemeindebehörden den Aermsten nicht rechtzeitig ein-
gereicht worden. Damit in diesem Jahre nicht wieder-
um eine derartige Verzögeruug der Veranlaguug ein-
tritt, mache ich hiermit die Magistrate Herren Guts-
und Gemeindevorsteher nochmals darauf aufmerksam,
daß bis 1. Dezember d. Js. die Hauptsteuerlisten für 1922
dem hiesigen Amt nach entsprechender Ausfüllung ein-
zureichen sind.

Formulare können bei dem hiesigen Amt bestellt
resp. persönlich in Empfang genonnen werben.

Oels, den 23. Oktober 1922.

Finanzamt
Dr. Schatz, Regierungsrat

 

 

Alle vorkommenden

Drecksachen
werden schnellsteng in                          

 

II. Ludwige Buchdkatkerei
Ruthe Poljtt e sein Oele
Georgenstr. 4/5 :: Fernspreeher 58

« « WWhergestellt und zu seid-Eisf-
gemäß billigen Preisen

berechnet.

RotationS-, Schnell-
pressen- und l

L 6€13mafcbinenbetrieb.

Nasen- eliesielnsrijte Akkseselsxeeezgeees
sexxeebekeezkx Meere Milbe-l ll. Bellen
jedem kostenlos mitteile. sind stets zu haben bei
Frau M. polemi. Bllas. Bernstadti.schl., Rosengasses

However-te 77 öchließech 105_-

Der heutigen Nummer Zahnschmerz
des »Oelser Kreigblatte--" b I 't' t I f t J h l'
ist ein Prospekt betreffend Sel»lg O« or · o no
Ratbreiners Malstatt“ bewahrt seit 20 ahren in
beigefügt-. Apotheken und ro erien.

 

 

 

                        
     

 

 


